
BGer K 11/00 vom 27. Dezember 2000
Bundesgericht, 2000-12-27, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_K_11_00

FR: TF K 11/00 du 27 décembre 2000

IT: TF K 11/00 del 27 dicembre 2000

Regeste

Krankenversicherung

Erwägungen

E. 19
August 1998 die Kosten des Spitalaufenthaltes zu übernehmen. Die OeKK schliesst auf
Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung
lässt sich nicht vernehmen. Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung: 1.- Das
kantonale Gericht hat die massgebenden Bestimmungen und Grundsätze über die
Übernahme der Kosten an einen Spitalaufenthalt durch die Krankenkassen sowie den
Begriff der Akutspitalbedürftigkeit ( Art. 49 Abs. 3 KVG ; BGE 125 V 177 , 124 V 362;
SVR 1998 KV Nr. 22 S. 73, je mit Hinweisen) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen
werden. Der Vorinstanz ist auch darin beizupflichten, dass die nach der Rechtsprechung für
den Leistungsanspruch bei Spitalbehandlung unter der Herrschaft des KUVG entwickelten
Grundsätze im Rahmen des KVG ihre Gültigkeit bewahrt haben ( BGE 125 V 179 Erw. 1b,
124 V 364 Erw. 1b; RKUV 1998 Nr. KV 34 S. 289). 2.- Es ist unbestritten, dass die
Versicherte auch nach dem 17. Mai 1998 der medizinischen Behandlung und Betreuung
bedurfte. Streitig ist hingegen, ob sie als spitalbedürftig oder als pflegebedürftig zu gelten
hat. a) Aus krankenversicherungsrechtlicher Sicht ist nicht massgebend, an welchem Ort die
Behandlung der versicherten Person erfolgte; die Leistungspflicht des Krankenversicherers
richtet sich vielmehr danach, in welche Abteilung die versicherte Person aus medizinischer
Sicht gehört ( BGE 124 V 364 Erw. 1b mit Hinweisen). Demnach besteht kein Anspruch
auf Ersatz der Spitalkosten, wenn die notwendige Behandlung und Betreuung auch von
einer Pflegeabteilung erbracht werden können. "Akutspitalbedürftigkeit", was
Voraussetzung für die Übernahme der Kosten nach Spitaltarif ist ( Art. 49 Abs. 3 KVG ),
und "Langzeitpflegebedürftigkeit", bei welcher die Krankenversicherer lediglich die Kosten
im Rahmen des Tarifs für ein Pflegeheim ( Art. 50 KVG ) zu entschädigen haben, lassen
sich nicht streng voneinander abgrenzen. Bei der Unterscheidung von
Akutspitalbedürftigkeit und anschliessender blosser Pflegebedürftigkeit ist dem
behandelnden Arzt ein gewisser Ermessensspielraum zuzugestehen ( BGE 124 V 366 Erw.
2c mit Hinweisen). b) Gemäss Dr. med. L.________, Chefarzt des Spitals X.________,
wurde die Versicherte von der Rehabilitation in die Langzeitpflege umgeteilt, weil durch
die bis zur Umstufung geleistete interdisziplinäre Behandlung keine entscheidende
Verbesserung der bösartigen und progredienten Tumorerkrankung erreicht werden konnte
(Schreiben vom 23. Juli 1998 und vom 28. Juni 1999). Es waren somit nach Ansicht des
behandelnden Arztes keine Massnahmen notwendig, welche nicht durch eine
Pflegeabteilung erbracht werden konnten, und in den Akten finden sich keine
Anhaltspunkte für eine Verschlechterung der Leiden der Versicherten, welche einen



Aufenthalt auf einer Akutspitalabteilung erfordert hätten, sodass lediglich
Pflegebedürftigkeit vorliegt. Die OeKK hat demnach zu Recht die Akutspitalbedürftigkeit
verneint. 3.- Zu prüfen bleibt, ob die OeKK der Versicherten eine angemessene
Übergangsfrist, welche gemäss Rechtsprechung auch unter der Herrschaft des KVG
einzuräumen ist ( BGE 124 V 367 Erw. 2c), gewährt hat. Indem die OeKK am 1. Mai 1998
ankündigte, nur noch die Kosten im Rahmen des Tarifs für ein Pflegeheim zu übernehmen,
und in der Folge für die Spitalkosten noch bis und mit 17. Mai 1998 aufkam, hat sie zwar
der Versicherten eine Übergangsfrist gewährt. Diese genügt jedoch nicht dem von der
Rechtsprechung aufgestellten Erfordernis von einem Monat ( BGE 115 V 52 Erw. d;
RKUV 1991 Nr. K 853 S. 5). Die OeKK hat demnach die vollen Kosten des
Spitalaufenthalts bis 31. Mai 1998 zu entschädigen. Demnach erkennt das Eidg.
Versicherungsgericht: I.In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 17.
Dezember 1999 und der Einspracheentscheid vom 11. November 1999 aufgehoben, und es
wird festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin die Leistungen nach Spitaltarif bis 31. Mai
1998 zu erbringen hat. Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben. III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem
Versicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt und dem Bundesamt für Sozialversicherung
zugestellt. Luzern, 27. Dezember 2000 Im Namen des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
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